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Parlamentarischer Vorstoss  

 

Vorstoss-Nr.: 122-2025 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2025.GRPARL.316 

  

Eingereicht am: 03.06.2025 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Vorstoss Ratsorgan: Nein 

Eingereicht von: Grädel (Schwarzenbach BE/Huttwil, EDU) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: ... 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Biodiversitätsfreundliche Pflege von Strassenrändern und Verkehrsbegleitflächen 

In der Öffentlichkeit wird zunehmend kritisiert, dass im Kanton Bern Strassenränder und Auto-

bahnböschungen bereits im Mai gemäht oder abgeschlegelt werden. Dies geschieht oft noch vor 

dem Abblühen oder Absamen vieler Pflanzenarten und kann somit die Biodiversität negativ be-

einflussen. Angesichts der erklärten Ziele des Kantons zur Förderung der Artenvielfalt stellt sich 

die Frage, ob die aktuellen Pflegepraktiken diesen Zielen gerecht werden. Gemäss dem Biodiver-

sitätskonzept des Kantons Bern sollen Lebensräume erhalten und gefördert werden. Dazu gehört 

auch die biodiversitätsfreundliche Pflege von Verkehrsbegleitflächen. Empfehlungen von Fachor-

ganisationen wie Pro Natura Bern betonen die Bedeutung eines späten Mähzeitpunkts (nach dem 

Absamen) und das Belassen von Rückzugsstreifen für die Förderung der Artenvielfalt. 

Vor diesem Hintergrund wird der Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Verantwortlichkeiten: Wer ist für die Festlegung der Mähzeitpunkte und -methoden bei Kan-

tonsstrassen und Autobahnböschungen zuständig? 

2. Pflegepraxis: Welche Richtlinien oder Vorgaben bestehen derzeit für die Pflege dieser Flä-

chen, insbesondere bezüglich Mähzeitpunkt und -technik? 

3. Biodiversitätsförderung: Wie stellt der Kanton sicher, dass die Pflegepraktiken an Strassen-

rändern und Böschungen zur Förderung der Biodiversität beitragen? 

4. Zusammenarbeit mit Gemeinden: Inwiefern unterstützt der Kanton die Gemeinden bei der 

biodiversitätsfreundlichen Pflege von kommunalen Strassenrändern? 

5. Zukunftsperspektiven: Plant der Regierungsrat, die Pflegepraktiken an Strassenrändern und 

Böschungen im Sinne der Biodiversitätsförderung zu überarbeiten oder anzupassen? 
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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